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 Veröffentlicht am 22.04.1998

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §184;

Rechtssatz

Zwischen der amtswegigen Ermittlungsp9icht und der Mitwirkungsp9icht besteht eine Wechselwirkung. Die

amtswegige Ermittlungsp9icht der Abgabenbehörden besteht dabei innerhalb der Grenzen ihrer Möglichkeiten und

des vom Verfahrenszweck her gebotenen und zumutbaren Aufwandes (vgl Ritz, BAO-Kommentar, 226).
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